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Stellenwert der Allgemeinverbindlich-
erklärung für die Tarifvertrags systeme 
in Europa

Obwohl in den letzten Jahrzehnten der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Europa 
fast überall deutlich zurückgegangen ist, verfügen nach wie vor viele europäische Länder 
über eine außerordentlich hohe und stabile Tarifbindung. Der Hauptgrund hierfür liegt 
in einer staatlichen Stützung der Tarifvertragssysteme, in deren Mittelpunkt das Instru-
ment der Allgemeinverbindlicherklärung steht, durch das die Tarifbindung auch auf 
nicht-organisierte Unternehmen ausgedehnt werden kann. Angesicht ihrer hohen Bedeu-
tung für die Stabilität der europäischen Tarifvertragssysteme ist es umso problematischer, 
dass als Teil der gegenwärtigen Krisenbewältigungsstrategien die Allgemeinverbindlich-
erklärung in vielen europäischen Ländern infrage gestellt wird. 

ThorSTEn SchulTEn

1. Einleitung

Innerhalb der Europäischen Union fallen gut zwei Drittel 
aller Beschäftigten unter den Geltungsbereich eines Tarif-
vertrages (European Commission 2011, S. 36). Damit liegt 
die Tarifbindung in Europa deutlich höher als in jeder an-
deren Region der Erde. Nach wie vor gilt die tarifvertragli-
che Regulierung von Arbeits- und Beschäftigungsverhält-
nissen als einer der Eckpfeiler des „europäischen 
Sozialmodells“ (z. B. Visser 2006). 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich indes zahl-
reiche ökonomische, soziale und politische Veränderungen 
vollzogen, die auch in Teilen Europas die Dominanz des 
Tarifvertrages zunehmend infrage stellen. Allen voran ist 
hierbei der deutliche Verlust gewerkschaftlicher Organisa-
tionsmacht zu nennen, der in fast allen europäischen Staa-
ten in einem signifikanten Rückgang des gewerkschaftlichen 
Organisationsgrades zum Ausdruck kommt. Umso erstaun-
licher ist es, dass trotz einer erheblichen Machtverschiebung 
in den Beziehungen von Arbeit und Kapital über die letzten 
beiden Jahrzehnte hinweg der Einfluss des Tarifvertrages 
gemessen an der Tarifbindung in vielen europäischen Län-
dern außerordentlich stabil geblieben ist (European Com-
mission 2011; OECD 2012a).

Offensichtlich gibt es über die gewerkschaftliche Orga-
nisationsmacht hinaus weitere Faktoren, die für die Ver-
breitung und Stabilität eines Tarifvertragssystems ausschlag-

gebend sind. Bereits Anfang der 2000er Jahre haben Traxler 
et al. (2001, S. 194ff.) die These vertreten, dass in der Mehr-
zahl der europäischen Länder sich die hohe Tarifbindung 
vor allem aufgrund der existierenden staatlichen Regelun-
gen zur Stützung des Tarifvertragssystems erklärt. Im Mit-
telpunkt staatlicher Steuerungsmöglichkeiten steht hierbei 
insbesondere das Instrument der Allgemeinverbindlicher-
klärung (AVE) von Tarifverträgen. Mit der AVE wird im 
Rahmen eines staatlichen Rechtssetzungsaktes die Gültig-
keit eines Tarifvertrages über die unmittelbar vertragsschlie-
ßenden Parteien hinaus auf alle Unternehmen und Beschäf-
tigten innerhalb eines bestimmten Gebietes und/oder einer 
bestimmten Branche ausgedehnt. Auf diese Weise kann die 
Reichweite des Tarifvertrages deutlich erhöht und das Ta-
rifvertragssystem insgesamt stabilisiert werden.

Trotz der erheblichen Steuerungspotenziale, die mit dem 
Instrument der AVE verbunden sind, spielt sie in den zahl-
reichen Untersuchungen zur Entwicklung der Tarifvertrags-
systeme in Europa zumeist nur eine untergeordnete Rolle 
(vgl. z. B. Rebhan 2003; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 2004; Sciarra 2007; Du Caju et al. 2008; Hekimler/
Ring 2012). Dagegen beschränken sich die wenigen existie-
renden Studien, die sich explizit mit dem Instrument der 
AVE beschäftigen, zumeist auf schematische Überblicks-
darstellungen und rechtsvergleichende Analysen über die 
formalen Vorausetzungen der AVE (Traxler/Behrens 2002; 
Rebhan 2002; Burgess 2003; Ahlberg/Bruun 2009; Stokke 
2010; Kamanabrou 2011; Kerckhofs 2011). Im Folgen-©
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den soll es deshalb darum gehen, über die vorwiegend ju-
ristisch geprägten Spezialdiskurse hinaus nach der aktuellen 
Bedeutung der AVE für die Entwicklung und Stabilität der 
Tarifvertragssysteme in Europa zu fragen. 

Ausgehend von einer theoretischen Diskussion über die 
grundlegende Funktionsbestimmung der AVE und ihrer 
Bedeutung aus der Perspektive der beteiligten korporativen 
Akteure (Staat, Gewerkschaften und Arbeitgeber) (Ab-
schnitt 2), werden die verschiedenen nationalen Ausprä-
gungen in der Anwendung und Verbreitung der AVE sowie 
möglicher funktionaler Äquivalente analysiert (3). In einem 
weiteren Schritt wird untersucht, welchen Einfluss die Nut-
zung der AVE aktuell auf die Tarifbindung in Europa hat 
und in welchem Verhältnis sie zur Organisationsmacht von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern steht (4). Abschließend 
werden vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungsten-
denzen in der europäischen Tarifvertragspolitik mögliche 
Entwicklungsperspektiven der AVE diskutiert (5).

2.  Zur grundlegenden Funktions-
bestimmung der AVE

Die grundlegende Funktion der AVE hängt eng mit dem 
besonderen Charakter und der Zweckbestimmung des Ta-
rifvertrages zusammen (vgl. hierzu auch den Beitrag von 
Bispinck in diesem Heft). Ausgehend von dem strukturel-
len Machtungleichgewicht zwischen Arbeit und Kapital 
besteht der originäre Zweck von Tarifverträgen zunächst 
darin, durch kollektive Regelungen die Konkurrenz der 
einzelnen Arbeitnehmer untereinander zu begrenzen und 
bestimmte (Mindest-)Arbeitsstandards sicherzustellen. Im 
Laufe der Geschichte haben sich mit der Herausbildung 
eines modernen Flächentarifvertragswesens insbesondere 
in Westeuropa die sozialen und ökonomischen Regulie-
rungsfunktionen von Tarifverträgen jedoch immer mehr 
erweitert (Müller-Jentsch 1997, S. 202ff.; Bispinck/Schulten 
1999). Aus Sicht der Arbeitnehmer ist neben die unmittel-
bare Schutzfunktion auch eine Verteilungs- und Partizipa-
tionsfunktion getreten, die ihnen eine demokratische Teil-
habe an der ökonomischen Entwicklung ermöglicht. Aus 
der Perspektive der Arbeitgeber erfüllt der Tarifvertrag 
hingegen vor allem eine Kartellfunktion, indem er eine 
bestimmte Wettbewerbsordnung kreiert, innerhalb derer 
die Konkurrenz um Lohn- und Arbeitskosten weitgehend 
aufgehoben ist. Hinzu kommt eine Ordnungs- und Befrie-
dungsfunktion, die den Unternehmen während der Laufzeit 
von Tarifverträgen einen planbaren und weitgehend stö-
rungsfreien Ablauf ihrer ökonomischen Aktivitäten sichert. 
Schließlich erfüllen die Tarifverträge, deren besonderer 
Charakter in der „autonomen Selbstregulation“ (Sinzhei-
mer 1977 [1916]) der Tarifvertragsparteien besteht, aus 
Sicht des Staates eine wichtige Entlastungsfunktion, die es 
ihm erlaubt, sich aus der Regulierung bestimmter konflikt-

trächtiger Fragen der Arbeits-, Lohn- und teilweise auch 
Sozialpolitik herauszuhalten. 

Inwieweit die Tarifpolitik tatsächlich in der Lage ist, die-
se grundlegenden Regulierungsfunktionen zu erfüllen, 
hängt in erster Linie von der Reichweite der jeweiligen Ta-
rifvertragssysteme ab, die im Wesentlichen durch drei 
grundlegende Faktoren geprägt wird. Von Bedeutung ist 
zunächst die Ebene der Tarifverhandlungen, mit der sowohl 
in geografischer (regional/national) als auch funktionaler 
(Unternehmen, Branche oder branchenübergreifend) Hin-
sicht der Geltungsbereich des Tarifvertrages definiert wird. 
Darüber hinaus hängt zweitens die Tarifbindung in perso-
neller Hinsicht zunächst direkt von der Organisationsstär-
ke der beteiligten Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
ab, da die Tarifverträge unmittelbar nur für die vertrags-
schließenden Parteien Gültigkeit haben. Dies sind die or-
ganisierten Arbeitnehmer in organisierten Unternehmen.

Schließlich kann drittens die Reichweite von Tarifver-
einbarungen dadurch erweitert werden, dass ihr Geltungs-
bereich auch auf Arbeitnehmer und Unternehmen ausge-
dehnt wird, die nicht in einer der vertragsschließenden 
Parteien organisiert sind. Hierbei muss grundlegend zwi-
schen zwei Ansätzen unterschieden werden: Erstens, geht 
es um die Ausdehnung der Tarifbindung auf nicht-organi-
sierte Arbeitnehmer in organisierten Unternehmen. Um zu 
verhindern, dass sich tarifgebundene Unternehmen der 
Tarifbindung durch die Einstellung nicht-organisierter Ar-
beitnehmer entziehen können, existiert in der Mehrzahl der 
europäischen Länder für diesen Fall eine gesetzliche Erga-
Omnes-Regelung (Kamanabrou 2011). Dies bedeutet, dass 
die Tarifbestimmungen in tarifgebundenen Unternehmen 
automatisch auch für nicht-organisierte Beschäftigte gelten. 
In der Praxis werden allerdings zumeist auch in denjenigen 
Ländern, in denen – wie in Deutschland – keine Erga-Om-
nes-Regelungen bestehen, die Tarifvertragsbestimmungen 
in tarifgebundenen Unternehmen für alle Arbeitnehmer 
angewendet. Eine Gleichbehandlung von organisierten und 
nicht-organisierten Arbeitnehmern liegt schon allein des-
halb im Interesse der Arbeitgeber, da ansonsten tarifver-
tragliche Vorteilsreglungen einen starken Anreiz für eine 
Gewerkschaftsmitgliedschaft liefern würden.

Bei dem zweiten Ansatz geht es um die Ausdehnung der 
Tarifbindung auf nicht-organisierte Unternehmen. Der hier-
bei zumeist gewählte Weg ist die Allgemeinverbindlicherklä-
rung, mit der der Staat durch einen eigenen Rechtsetzungs-
akt den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die 
unmittelbar zur vertragsschließenden Partei gehörenden 
Unternehmen hinaus ausdehnt. Außerdem existieren in 
einer Reihe von Ländern funktionale Äquivalente zur AVE, 
mit denen der Staat ebenfalls eine hohe Tarifbindung absi-
chern kann. Zum einen besteht auch auf der Arbeitgeber-
seite die Möglichkeit einer gesetzlichen Erga-Omnes-Re-
gelung, mit der der Tarifvertrag quasi automatisch auch für 
nicht-organisierte Unternehmen Gültigkeit erhält. Darüber 
hinaus kann der Staat auch durch Tariftreuevorgaben im 
Vergabegesetz die Tarifbindung fördern, wobei dieser – in 
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Deutschland auch als „kleine AVE“ bezeichnete – Ansatz 
in seinem Wirkungsbereich gegenüber der „großen AVE“ 
auf die öffentliche Auftragsvergabe beschränkt bleibt. 
Schließlich kann der Staat von vornherein nur solchen Ver-
bänden die Tariffähigkeit zusprechen, bei denen  – wie z.B. 
bei den Wirtschaftskammern – eine Pflichtmitgliedschaft 
existiert, durch die dann indirekt eine vollständige Tarif-
abdeckung erreicht wird. 

Die staatlich gestützte Erweiterung der Tarifbindung 
durch die AVE oder andere funktionale Äquivalente trifft 
bei den beteiligten korporativen Akteuren mitunter auf 
widersprüchliche Interessenlagen.q Sowohl aus Arbeitgeber- 
als auch aus Arbeitnehmersicht hat die AVE zunächst den 
Vorteil, dass einzelnen Unternehmen die Möglichkeit ge-
nommen wird, durch die Unterbietung von Tarifstandards 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Damit wird insofern ein 
wesentlicher Beitrag zur Stabilität des Tarifvertragssystems 
geleistet, als dass durch die Konkurrenz von Außenseitern 
die Kartellfunktion des Tarifvertrages tendenziell durchlö-
chert wird und bei einem bestimmten Verbreitungsgrad 
einen so großen Druck entfalten kann, dass hierdurch die 
Existenz des Tarifvertrages selbst infrage gestellt wird. Auf 
der anderen Seite kann aus der Perspektive der Arbeitgeber 
ein bestimmter Grad von Außenseiterkonkurrenz durchaus 
wünschenswert sein, da sie den Unternehmen Exit-Optio-
nen eröffnet und damit die Verhandlungsmacht gegenüber 
den Gewerkschaften erhöht.

Auf der Grundlage von neoklassisch geprägten Insider-
Outsider-Modellen ist darüber hinaus die These vertreten 
worden, dass insbesondere im Markt etablierte Großunter-
nehmen ein hohes Interesse an der AVE haben, da hierdurch 
bestimmte Tarifstandards etabliert werden, die von neu 
gegründeten Unternehmen nicht erfüllt werden können 
und diese damit vom Eintritt in den Markt fernhalten (Hau-
cap et al. 2001). Gegen die These von der AVE als einem 
protektionistischen Instrument der Marktinsider kann je-
doch eingewendet werden, dass es sich bei den Tarifver-
tragsbestimmungen lediglich um Mindeststandards handelt, 
die gerade von etablierten Großunternehmen oft deutlich 
übertroffen werden. Umgekehrt gilt hingegen, dass das Feh-
len verbindlicher Tarifstandards bei einer Öffnung von 
Märkten leicht dazu führen kann, dass das zuvor bestehen-
de Tarifniveau deutlich abgesenkt wird. Ein solcher Prozess 
konnte z. B. vielfach im Zuge der Liberalisierung und Pri-
vatisierung öffentlicher Dienstleistungen beobachtet werden 
(Brandt/Schulten 2008; Schulten/Brandt 2012). 

In der juristischen Debatte wird die AVE oft als Verstoß 
gegen die sogenannte „negative Koalitionsfreiheit“ kritisiert 
(vgl. z. B. Sittard 2010). Darunter wird insbesondere das 
Recht von Unternehmen verstanden, sich bewusst keinem 
Arbeitgeberverband anzuschließen und die Arbeitsverhält-
nisse selbst zu regeln. Demgegenüber wird von anderen 
Juristen die – in Deutschland auch durch das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigte – Position vertreten, wonach die AVE 
zwar ähnlich wie bei gesetzlichen Arbeitsbestimmungen die 
Dispositionsfreiheit des Unternehmens einschränkt, jedoch 

nicht als Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit zu 
werten ist, da mit ihr kein Zwang zur Mitgliedschaft in einer 
bestimmten Organisation verbunden ist (vgl. z. B. Kempen 
2006, S. 1105; Lakies 2006, S. 1339). Eine ähnliche Position 
wird auch von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO/
ILO) vertreten, die in ihrer Empfehlung Nr. 91 zu den Ta-
rifverträgen aus dem Jahre 1951 explizit die Möglichkeit der 
AVE als Instrument zur Förderung des Tarifvertragswesens 
hervorhebt. Sofern die AVE einen Tarifvertrag betrifft, der 
von den jeweils repräsentativsten Tarifvertragsparteien ab-
geschlossen wurde, steht dieser nach Auffassung der IAO 
nicht im Widerspruch zur Koalitionsfreiheit (Gernigon et al. 
2000, S. 62f.).

Aus der Perspektive des Staates bildet die AVE eine Mög-
lichkeit, das Tarifvertragssystem zu stützen, ohne in die 
autonome Regelung der Tarifvertragsparteien einzugreifen. 
Dabei handelt es sich um einen „Rechtsetzungsakt eigener 
Art“ (Lakies 2006, S. 1342), durch den tarifvertragliche Nor-
men den Charakter allgemeiner sozialer Rechte erhalten 
(so auch schon Sinzheimer 1977 [1908], S. 297f.). Der Staat 
kann auf diese Weise seine eigenen Steuerungsmöglichkei-
ten erhöhen, ohne – wie z. B. bei gesetzlichen Mindestlöh-
nen (Schulten 2012a, 2012b) – die Verantwortung für den 
substanziellen Gehalt der Regelungen tragen zu müssen. In 
vielen Fällen kann die Entlastungsfunktion des Tarifvertra-
ges für den Staat überhaupt erst dann wirksam werden, 
wenn entsprechende tarifvertragliche Regelungen allge-
meinverbindlich erklärt werden. Dies gilt in besonderem 
Maß bei der Übertragung sozialpolitischer Aufgaben an die 
Tarifvertragsparteien, aber auch z. B. bei der Regelung exis-
tenzsichernder Mindestlöhne.

Aus Sicht der Gewerkschaften erscheint das Instrument 
der AVE zunächst eher ambivalent. Anders als bei den Ar-
beitgeberverbänden herrscht hier vielfach die Befürchtung, 
dass die AVE eher zu einer Schwächung gewerkschaftlicher 
Organisationsmacht führt, da sie den Anreiz für eine Ge-
werkschaftsmitgliedschaft verringern und die Free-Rider-
Problematik deutlich erhöhen würde. Hinzu kommt eine 
stärkere politische Abhängigkeit vom Staat, die sich je nach 
politischer Ausrichtung der jeweiligen Regierung auch ge-
gen gewerkschaftliche Interessen richten kann. Insbeson-
dere bei starken Gewerkschaften mit einem relativ hohen 
Organisationsgrad ist deshalb die Skepsis gegenüber der 
AVE besonders ausgeprägt. 

Demgegenüber steht jedoch die Erfahrung, dass die Ge-
werkschaften in vielen Fällen nicht in der Lage sind, allein 
durch ihre eigene Organisationsmacht eine umfassende 
Tarifbindung sicherzustellen. Vor diesem Hintergrund er-
möglicht die AVE, den gewerkschaftlichen Einfluss deutlich 
über den eigenen Organisationsbereich auszudehnen und 
öffentliche Regelungsmacht zu entfalten. In diesem 

q Vgl. hierzu die schon frühe ausführliche Diskussion bei 
Hamburger 1939. 
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Sinne kann eine etablierte AVE-Praxis auch als Ausdruck 
einer „institutionellen Macht“ der Gewerkschaften gewertet 
werden.w Ob sich die AVE dabei tatsächlich negativ auf den 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad auswirkt, kann hin-
gegen nur empirisch geklärt werden (vgl. Abschnitt 4).

3. Die Verbreitung der AVE in Europa

3.1 Die historische Entwicklung der AVE

Obwohl die AVE heute im Wesentlichen ein Charakteristi-
kum europäischer Arbeitsbeziehungen ist, finden sich Ende 
des 19. Jahrhunderts ihre ersten Vorläufer nicht in Europa, 
sondern in Neuseeland und Australien.e Die ersten bekann-
ten gesetzlichen Regelungen zur AVE in Europa wurden in 
der ersten Dekade des 20. Jahrhundert in verschiedenen 
Schweizer Kantonen verabschiedet. Die Schweiz war es auch, 
die im Jahr 1911 als erstes europäisches Land eine nationa-
le AVE-Regelung einführen wollte, was jedoch vorerst am 
Widerstand des Schweizer Parlaments scheiterte. Als Teil 
einer nationalen Tarifgesetzgebung findet sich das Instru-
ment der AVE schließlich erstmals in Deutschland in der 
Tarifvertragsordnung aus dem Jahr 1918.

Im Hinblick auf die staatliche Förderung des Tarifver-
tragswesens wurde dabei die frühe deutsche Tarifgesetzge-
bung von zahlreichen Debatten begleitet, die ihre Zuspit-
zung in der Kontroverse zwischen Lujo Brentano und Hugo 
Sinzheimer fanden. Brentano (1920) plädierte dafür, die 
Tariffähigkeit auf neu zu schaffende Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmerorganisationen zu übertragen, in denen für bei-
de Seiten eine Pflichtmitgliedschaft vorgeschrieben sein 
sollte. Mit seinen Vorschlägen, die in ähnlicher Form nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Österreich realisiert wurden, 
wollte Brentano eine umfassende Tarifbindung sicherstellen, 
die er allein mit einer rein fakultativen und vom Willen des 
Staates abhängenden AVE nicht gewährleistet sah. Im Ge-
gensatz dazu kritisierte Sinzheimer (1976 [1921]) Brentanos 
Vorschlag als „schwere Gefährdung des Tarifgedankens“ 
und verteidigte stattdessen die AVE. Deren Vorteil sah er 
darin, dass die Ausdehnung der Tarifbindung auf nicht-
organisierte Unternehmen gerade nicht automatisch erfolgt, 
sondern von Fall zu Fall geprüft wird, wobei er, um eine 
größere Unabhängigkeit von der jeweiligen Regierung zu 
erreichen, die Entscheidungskompetenz über die AVE ei-
nem unabhängigen „Tarifamt“ übertragen wollte.r

Im Laufe der 1920er und 1930er Jahre wurden in immer 
mehr europäischen Staaten gesetzliche Grundlagen für die 
AVE geschaffen. Nach der Untersuchung von Hamburger 
(1939) existierten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges in mindestens elf europäischen Staaten (Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Nie-
derlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Tschechoslowakei) 
mehr oder weniger weitgehende gesetzliche Regelungen zur 

AVE. Die umfangreichsten Gesetze zu AVE wurden dabei 
Mitte der 1930er Jahre in Frankreich und den Niederlanden 
verabschiedet (vgl. hierzu die Beiträge von Dufresne/Mag-
gi-Germain und Rojer/van der Veldt in diesem Heft). Wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges wurde die AVE sogar vorrü-
bergehend auch in Großbritannien eingeführt, das 
ansonsten einer streng voluntaristischen Tradition der Ar-
beitsbeziehungen folgt (Kahn-Freund 1943). 

Nach 1945 haben die meisten europäischen Länder bei 
der Entwicklung der Tarifvertragssysteme die Traditionsli-
nien der Vorkriegsperiode wieder aufgegriffen. In der Mehr-
zahl der west- und südeuropäischen Staaten hat sich dabei 
die AVE als ein fester Bestandteil der Tarifvertragsbezie-
hungen etablieren können, während die angelsächsischen 
und skandinavischen Länder weitgehend auf das Instrument 
der AVE verzichteten. In den 1990er und 2000er Jahren 
wurde schließlich auch überall in Osteuropa mit dem Neu-
aufbau der Tarifvertragssysteme die rechtliche Möglichkeit 
der AVE geschaffen (Kohl 2009, S. 30).

3.2 Aktuelle Anwendung der AVE in der Praxis

Von den im Folgenden hier betrachteten 29 europäischen 
Ländern (darunter alle 27 EU-Staaten plus Norwegen und 
die Schweiz) existieren lediglich fünf Staaten, die weder 
über das Instrument der AVE noch über funktionale Äqui-
valente zur Ausdehnung der Tarifbindung verfügen (Über-
sicht 1). Hierzu gehören neben dem Sonderfall Zypern die 
skandinavischen Länder Dänemark und Schweden sowie 
die aus einer angelsächsischen Arbeitsbeziehungstradition 
kommenden Länder Großbritannien und Malta. 

In der überwiegenden Mehrheit von 24 der 29 hier be-
rücksichtigten europäischen Staaten existiert entweder die 
rechtliche Möglichkeit für eine AVE von Tarifverträgen oder 
es bestehen funktionale Äquivalente. Dabei stehen sich zwei 
größere Ländergruppen gegenüber, in denen die Anwen-
dung der AVE entweder „sehr verbreitet“ oder „wenig bis 

w Zum Begriff der „institutionellen Macht“ und seiner Ein-
ordnung in die Theorie verschiedener gewerkschaftlicher 
Machtressourcen vgl. Brinkmann et al. 2008; Brinkmann/
Nachtwey 2010.

e Zu den historischen Anfänger der AVE vgl. Hamburger 
1939; Thalmann-Antennen 1944; van der Veldt 2002.

r In der Literatur wird Hugo Sinzheimer oft auch als „Erfin-
der des Gedankens der Allgemeinverbindlichkeit“ bezeich-
net (Kahn-Freund 1976, S. 13; ähnlich auch Kempen 2006, 
S. 1078 sowie Lakies 2006, S. 1327). Dies entspricht jedoch 
eindeutig nicht den historischen Tatsachen. Zum einen exi-
stierten außerhalb Deutschlands in einigen Ländern bereits 
früher Regelungen und Gesetzesentwürfe zur AVE. Zum 
anderen wurden auch in Deutschland bereits vor Sinzhei-
mer mehrere Vorschläge zu AVE unterbreitet. Sinzheimer 
(1977 [1908], S. 29ff.) hat selbst die zu seiner Zeit bestehen-
den nationalen und internationalen Diskussionen zur AVE 
rezipiert.
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kaum verbreitet“ ist. In den Ländern mit einer „sehr ver-
breiteten“ Anwendung der AVE wird regelmäßig eine Mehr-
heit aller Flächentarifverträge für allgemeinverbindlich 
erklärt. Zu dieser Gruppe gehören die Benelux-Staaten, 
Frankreich, Portugal und Griechenland sowie Finnland. 
Hinzu kommen mit Italien, Österreich und Spanien drei 
weitere Länder, die über funktionale Äquivalente verfügen, 
die im Ergebnis einer sehr verbreiteten AVE entsprechen. 
Auf der anderen Seite existiert eine Reihe von Ländern, in 
denen die AVE zwar prinzipiell möglich ist, in der Praxis 
jedoch nur wenig bis kaum angewendet wird und sich oft 
auf wenige Branchen konzentriert. Zu dieser Gruppe gehö-
ren die meisten osteuropäischen Staaten sowie Deutschland, 
Irland, die Schweiz und Norwegen. Außerdem wird auch 
in Österreich und Spanien das Instrument der AVE nur 
wenig genutzt, was jedoch daran liegt, dass hier funktiona-
le Äquivalente existieren, die eine AVE in den meisten Fäl-
len überflüssig machen. 

Bei den funktionalen Äquivalenten zur AVE können in 
der Praxis drei Varianten unterschieden werden (Über-
sicht 2). Bei der ersten Variante handelt es sich um eine 
Erga-Omnes-Regelung, bei der der Tarifvertrag automa-
tisch auf nicht-organisierte Unternehmen ausgedehnt wird, 
ohne dass es hierzu eines gesonderten Rechtssetzungsaktes 
im Sinne einer AVE bedarf. Eine solche Regelung findet 
sich vor allem in Spanien, wo die große Mehrheit aller 
Flächentarifverträge automatisch für alle Unternehmen 
einer bestimmten Branche und/oder Region gilt. Eine ähn-
liche Regelung existierte bis zur Novellierung des Arbeits-
gesetzbuches im Frühjahr 2011 auch in Rumänien, wo alle 
Branchentarifverträge automatisch für die gesamte Branche 
wirksam waren. Mittlerweile wurde diese Erga-Omnes-
Regelung jedoch abgeschafft und durch eine AVE-Regelung 
ersetzt (Ciutacu 2011). 

Eine zweite Variante findet sich in Italien, wo eine indi-
rekte Form einer Erga-Omnes-Regelung existiert. Diese 
vollzieht sich über das in der italienischen Verfassung garan-
tierte Recht auf ein faires Entgelt, das von den Arbeitsgerich-
ten in der Regel als der Tariflohn ausgelegt wird. Die dritte 
Variante liegt schließlich in der gesetzlichen Ausweitung des 
Organisationsgrades der Arbeitgeber. Ein solches System 
existiert vor allem in Österreich, wo die meisten Tarifverträ-
ge durch die Wirtschaftskammer abgeschlossen werden, in 
der für die Unternehmen eine Pflichtmitgliedschaft besteht. 
Ein ähnliches Kammersystem wurde nach 1990 auch in Slo-
wenien eingeführt, wobei die Pflichtmitgliedschaft im Jahr 
2008 jedoch abgeschafft wurde (Skledar 2008).

Die sehr unterschiedliche Verbreitung der AVE in Eu-
ropa korrespondiert weitgehend mit den etablierten Klas-
sifikationen europäischer Arbeitsbeziehungssysteme. Folgt 
man etwa dem Ansatz von Jelle Visser, der innerhalb Eu-
ropas insgesamt fünf verschiedene Systeme der Arbeitsbe-
ziehungen unterscheidet (European Commission 2009, 
S. 51), so lassen sich im Hinblick auf die AVE folgende 
Zuordnungen machen: Am stärksten verbreitet sind die 
AVE und ihre funktionalen Äquivalente in dem südeuro-

päischen System der Arbeitsbeziehungen (Frankreich, 
Griechenland, Italien, Spanien und Portugal), das sich mit 
Ausnahme Italiens insgesamt durch einen starken Staats-
einfluss auszeichnet. Kein einheitliches Muster zeigt hin-
gegen das kontinentaleuropäische Arbeitsbeziehungssys-
tem, wo sich Länder mit einer hohen Verbreitung von AVE/
funktionalen Äquivalenten (Benelux-Staaten, Österreich, 
Slowenien) und Länder mit einer nur geringen AVE-Nut-
zung (Deutschland, Schweiz) gegenüberstehen. In dem 
nach 1990 neu herausgebildeten osteuropäischen Arbeits-
beziehungsmodell existiert zwar überall die rechtliche 
Möglichkeit der AVE, mit Ausnahme von Tschechien, der 
Slowakei und bis vor Kurzem Rumänien spielt sie in der 
Praxis aber so gut wie keine Rolle. Schließlich sind es die 
liberalen-angelsächsischen und die korporatistisch gepräg-
ten nordischen Arbeitsbeziehungssysteme, die trotz aller 
sonstigen Unterschiede beide auf stark autonomen Tarif-
vertragssystemen beruhen, in denen die AVE entweder gar 
nicht existiert oder nur eine auf wenige Branchen 

ÜbErSichT 2

Funktionale Äquivalente zur Allgemeinverbindlicherklärung

italien
Die italienische Verfassung garantiert jedem Beschäftigten das Recht auf ein 
„faires Entgelt“, wobei in Streitfällen von den italienischen Arbeitsgerichten 
in der Regel der jeweilige Tariflohn zugrunde gelegt wird.

Österreich
In weiten Teilen der Wirtschaft besteht eine Pflichtmitgliedschaft der Unter-
nehmen in der Wirtschaftskammer, die auf Arbeitgeberseite den größten Teil 
der Tarifverträge abschließt.

Spanien
Erga-Omnes-Regelung: Flächentarifverträge werden automatisch auf alle 
nicht-organisierten Unternehmen ausgedehnt, sofern sie von „repräsentati-
ven“ Tarifvertragsparteien abgeschlossen wurden.

Quelle: Zusammenstellung des Autors auf der Basis von European Commission (2011).

ÜbErSichT 1

Verbreitung von Allgemeinverbindlicherklärungen in Europa

Sehr verbreitet: Mehrheit der Flächentarif-
verträge ist allgemeinverbindlich

Belgien, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Niederlande, Luxemburg, Portugal

Funktionale Äquivalente, die im Ergebnis 
sehr verbreiteten Allgemeinverbindlicher-
klärungen entsprechen

Italien, Österreich, Spanien 
(Slowenien bis 2008; Rumänien bis 2011)

Wenig bis kaum verbreitet: Allgemeinver-
bindlicherklärung konzentriert sich oft auf 
wenige Branchen

Bulgarien, Estland, Deutschland, Irland,  
Litauen, Lettland, Norwegen, Polen,  
Rumänien, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn (Österreich, Spanien)*

Keine Allgemeinverbindlicherklärung
Dänemark, Großbritannien, Malta,  
Schweden, Zypern (Italien)**

* geringe Verbreitung der AVE aufgrund funktionaler Äquivalente; 
** keine AVE, aber funktionale Äquivalente.

Quelle: Kohl (2009); Stokke (2010); European Commission (2011); Kerckhofs (2011).



aufsätze

490

beschränkte Ausnahmereglung darstellt. Ein interessanter 
Sonderfall findet sich allerdings in Finnland, das zwar ei-
nerseits stark in der nordischen Arbeitsbeziehungstradi-
tion verhaftet ist, wo jedoch seit den 1970er Jahren zugleich 
auch die AVE von Tarifverträgen weit verbreitet ist (Ahl-
berg/Bruun 2009; Hellstein 2011).

3.3 Voraussetzungen zur Anwendung der AVE 

Die Anwendung der AVE ist in der Regel an eine Reihe von 
Vorausetzungen gebunden, die ihre Verbreitung eher er-
schweren oder erleichtern können (Übersicht 3). In den 
meisten Ländern bestehen zunächst bestimmte Anforde-
rungen im Hinblick auf die Repräsentativität des Tarifver-
trages, der allgemeinverbindlich erklärt werden soll. Hierbei 
lassen sich zwei Varianten unterscheiden: 

In einigen Ländern wie z. B. Deutschland oder den Nie-
derlanden wird die Repräsentativität über die Tarifbindung 
bestimmt. Die AVE kann demnach nur dann ausgesprochen 
werden, wenn bereits zuvor eine bestimmte Anzahl von Ar-
beitnehmern durch den Tarifvertrag erfasst wird. Das zu 
erreichende Quorum für die Tarifbindung liegt dabei im 
Regelfall bei mindestens 50 %, wobei unabhängig von der 
Gewerkschaftszugehörigkeit alle Arbeitnehmer, die in tarif-
gebundenen Unternehmen beschäftigt sind, berücksichtigt 
werden. In der Schweiz besteht sogar ein doppeltes Quorum, 
wonach für eine AVE mindestens die Hälfte aller Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber tarifgebunden sein muss. Für bestimm-
te Branchen, die besonders stark von Arbeitsmigration be-
troffen sind, wurde in jüngster Zeit jedoch eine „erleichterte 
AVE“ eingeführt, die sich nur noch nach der Tarifbindung 
der Beschäftigten richtet (Eldring/Schulten 2012).

ÜbErSichT 3

Voraussetzungen für die Anwendung der AVE und funktionaler Äquivalente in ausgewählten europäischen ländern

land Voraussetzungen Antragsteller Entscheidung

belgien

Existenz eines Tarifvertrages, der von repräsentativen Tarifvertragsparteien im Rah-
men eines paritätischen Ausschusses abgeschlossen wurde.
–  Repräsentativ sind die Gewerkschaftsdachverbände, die mehr als 50.000  

Mitglieder haben;
– Kein Quorum für eine Mindesttarifbindung

Eine oder beide  
Tarifvertragsparteien

Arbeitsministerium

Deutschland
Quorum: 50 % Tarifbindung 
Existenz eines „öffentlichen Interesses“

Eine oder beide  
Tarifvertragsparteien

Arbeitsministerium nach 
Zustimmung des  
Tarifausschusses 

Finnland

Existenz eines repräsentativen Tarifvertrages, der mindestens eines der folgenden 
Kriterien erfüllt:
– Quorum: 50 % Tarifbindung;
– Hoher Organisationsgrad der Tarifvertragsparteien;
– Etabliert Tarifpraxis in einem Sektor

Keine Antragstellung/ 
Automatische  
Überprüfung

Unabhängige Kommissi-
on mit vom Staat  
benannten Mitgliedern

Frankreich

Existenz eines Tarifvertrages, der von repräsentativen Tarifvertragsparteien abge-
schlossen wurde.
–  Repräsentativität von Gewerkschaften richtete sich u.a. nach den Ergebnissen der 

Betriebsratswahlen (derzeit mind. 8 % in einer Branche);
– Kein Quorum für eine Mindesttarifbindung

Eine oder beide  
Tarifvertragsparteien  
sowie der Staat

Arbeitsministerium nach 
Anhörung der nationalen 
Tarifkommission

niederlande
„Ausreichende Tarifbindung“  
(55–60 % als orientierungswert)

Eine oder beide  
Tarifvertragsparteien

Arbeitsministerium

Portugal
Tarifvertrag im öffentlichen Interesse:
– Kein Quorum für eine Mindesttarifbindung

Eine oder beide  
Tarifvertragsparteien  
sowie der Staat

Arbeitsministerium

Spanien

Tarifvertrag von repräsentativen Tarifvertragsparteien
–  Repräsentativität von Gewerkschaften richtete sich u.a. nach den Ergebnissen der 

Betriebsratswahlen (derzeit mind. 10 % in einer Branche);
–  Repräsentativität des Arbeitgeberverbandes: Mindestens 10 % der Unternehmen 

müssen Mitglied sein;
– Kein Quorum für eine Mindesttarifbindung

Weder Antrag noch Entscheidung notwendig, da der 
repräsentative Tarifvertrag ohne weitere Überprüfung 
automatisch für alle Unternehmen innerhalb des defi-
nierten Tarifbereiches (Branche/Region) gilt (Erga-Om-
nes-Regelung).

Schweiz
Tarifbindung von mehr als 50 % aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber
(Tarifbindung 50 % der Arbeitnehmer bei erleichterter AVE)*

Gemeinsamer Antrag bei-
der Tarifvertragsparteien
Tripartite Kommission

Bundesrat/Kantone
Tripartite Kommission 

*Erleichterte AVE gilt in den Branchen, die besonders stark von der Einführung der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit betroffen sind.

Quelle: Ahlberg/Bruun (2009); Stokke (2010); Kerckhofs (2011); Eldring/Schulten (2012).
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In anderen Ländern wie z.B. Belgien, Frankreich oder 
Spanien wird als Kriterium für die Repräsentativität des 
Tarifvertrages nicht auf die Tarifbindung, sondern auf die 
Bedeutung der Tarifvertragsparteien abgestellt. Als Voraus-
setzung für die AVE ist demnach kein Quorum für eine 
bestimmte Mindesttarifbindung notwendig. Es kommt viel-
mehr darauf an, dass der Tarifvertrag von repräsentativen 
Tarifvertragsparteien abgeschlossen wurde. Dahinter steht 
die Vorstellung, dass Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften nicht nur unmittelbar die Interessen ihrer Mitglie-
der vertreten, sondern eine für die gesamte Gesellschaft 
wichtige Regelungsfunktion wahrnehmen. Die Repräsen-
tativität der Tarifvertragsparteien wird in den einzelnen 
Ländern durch eine Vielzahl unterschiedlicher Kriterien 
bemessen, wobei aufseiten der Gewerkschaften neben dem 
Organisationsgrad vor allem die Wahlergebnisse bei den 
Betriebsratswahlen eine wichtige Rolle spielen.

Eine Mischform beider Varianten zur Bestimmung der 
Repräsentativität eines Tarifvertrages findet sich in Finnland 
(Hellstein 2011). Dort besteht zunächst auch ein Quorum, 
wonach in der Regel für eine AVE mindestens die Hälfte 
der Beschäftigten bereits tarifgebunden sein muss. Aller-
dings wird als zusätzliches Kriterium für die AVE auch die 
Bedeutung der Tarifvertragsparteien anerkannt, sodass ein 
gewisser Ermessensspielraum entsteht, in bestimmten Fäl-
len auch Tarifverträge mit einer Tarifbindung von unter 
50 % allgemeinverbindlich zu erklären. Hinzu kommt in 
Finnland schließlich ein drittes Kriterium, das auf die Be-
deutung der Tarifverträge in der Vergangenheit rekuriert. 
Wenn in einem bestimmten Sektor eine etablierte Tarifpra-
xis besteht, kann zur Aufrechterhaltung dieser Praxis auch 
unabhängig von den anderen Kriterien eine AVE ausge-
sprochen werden. Schließlich existieren in einigen Ländern 
auch eher unspezifische politische Kriterien als Vorausset-
zungen für die AVE, wie z. B. in Deutschland oder Portugal 
die Existenz eines „öffentlichen Interesses“. 

Um ein AVE-Verfahren in Gang zu bringen, bedarf es 
in den meisten Ländern eines ausdrücklichen Antrages, der 
entweder von einer Tarifvertragspartei oder von beiden 
gemeinsam eingebracht werden muss. In Frankreich und 
Portugal kann darüber hinaus die Beantragung der AVE 
auch durch den Staat erfolgen. In Finnland wird hingegen 
eine automatische Überprüfung aller Flächentarifverträge 
durchgeführt, ohne dass es hierzu eines eigenen Antrages 
bedarf. Die Entscheidung über die AVE wird schließlich in 
den meisten Fällen von den jeweiligen Arbeitsministerien 
getroffen. In Finnland ist es hingegen eine durch den Staat 
eingesetzte unabhängige Kommission, die über die AVE 
entscheidet. Außergewöhnlich ist auch die Konstruktion in 
Deutschland, wonach den Dachverbänden von Arbeitge-
bern und Gewerkschaften, die selbst nicht an den Tarifver-
handlungen beteiligt sind, im Rahmen des Tarifausschusses 
beim Arbeitsministerium faktisch ein Veto-Recht bei der 
AVE eingeräumt wird. 

4.  AVE, Tarifbindung und  
Organisationsgrad 

Die Bedeutung der AVE für die Tarifvertragssysteme in 
Europa lässt sich in erster Linie dann erkennen, wenn ihre 
Verbreitung ins Verhältnis zu der Tarifbindung in den ver-
schiedenen europäischen Staaten gesetzt wird. Auf den ers-
ten Blick weist die Tarifbindung in Europa eine extrem 
große Spannbreite auf, die von 97 % in Österreich bis zu 
15 % in Litauen reicht (Abbildung 1).t Bei den Ländern mit 
einer sehr hohen Tarifbindung von 70 % und mehr handelt 
es sich dabei fast ausschließlich um Staaten, in denen die 
AVE bzw. ihre funktionalen Äquivalente sehr weit verbrei-
tet sind. Die einzigen Ausnahmen bilden Dänemark und 
Schweden, wo eine hohe Tarifbindung ohne AVE alleine 
durch die Organisationsstärke der Tarifvertragsparteien 
hergestellt wird. Demgegenüber befinden sich in der Grup-
pe mit einer geringen Tarifbindung von 50 % und weniger 
ausschließlich Länder, in denen die AVE entweder nur sel-
ten angewendet wird oder überhaupt nicht existiert. In die-
sen Ländern korreliert die Tarifbindung ebenfalls weitge-
hend mit der Organisationsstärke der Tarifvertragsparteien. 
Ähnlich sieht es in den Staaten außerhalb Europas aus, wo 
das Instrument der AVE weitgehend unbekannt ist und die 
Tarifbindung, wie z. B. in den USA, zumeist sehr niedrig ist 
(Hayter 2011).

Insgesamt bestätigt sich die alte These von Traxler et al. 
(2001, S. 203), dass prinzipiell nur zwei Wege zu einer hohen 
Tarifbindung existieren. Der skandinavische Weg, der eine 
hohe Tarifbindung durch einen hohen Organisationsgrad 
insbesondere der Gewerkschaften absichert, ist dabei jedoch 
eine absolute Ausnahmeerscheinung, die zudem an eine 
Reihe politischer und institutioneller Besonderheiten des 
nordischen Kapitalismusmodells gekoppelt ist.y Demge-
genüber bildet der vor allem in Kontinental- und Süd-

t Die im Folgenden verwendeten Daten zur Tarifbindung so-
wie zum Organisationsgrad von Gewerkschaften und Ar-
beitgebern basieren überwiegend auf der „Database on In-
stitutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, 
State Intervention and Social Pacts” (ICTWSS), die von 
dem ehemaligen Leiter des Amsterdam Institute for Advan-
ced Labour Studies (AIAS), Jelle Visser, aufgebaut wurde. 
Die Datenbank kann in der hier verwendeten Version 3.0 
auf der Internetseite von AIAS heruntergeladen werden 
(http://www.uva-aias.net/207). Bei wenigen Ländern, für die 
die ICTWSS Datenbank keine plausiblen Daten enthält, 
wurden zusätzliche nationale Datenquellen hinzugezogen.

y Zu denken ist hierbei insbesondere an die Existenz des so-
genannten Gent-Systems, in dem die Gewerkschaften die 
Arbeitslosenkassen verwalten und damit besondere Rekru-
tierungsmöglichkeiten haben. Allerdings haben jüngst so-
wohl in Dänemark als auch in Schweden konservative Re-
gierungen politische Reformen durchgesetzt, die zu einer 
Aufweichung des Gent-Systems und einem deutlichen 
Rückgang des gewerkschaftlichen Organisationsgrades ge-
führt haben (Kjellberg 2011).
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europa verfolgte Weg der Herstellung einer hohen Tarifbin-
dung durch eine umfassende Anwendung der AVE eher den 
Regelfall. Als Ausdruck einer institutionellen Macht der 
Tarifvertragsparteien hat die AVE darüber hinaus in vielen 
Ländern dazu beigetragen, dass trotz eines Rückgangs des 
gewerkschaftlichen Organisationsgrades die Tarifbindung 
relativ stabil geblieben ist. Umgekehrt kann ein Rückgang 
oder gar Wegfall der AVE zu einer deutlichen Verminderung 
der Tarifbindung führen. Ein solcher negativer Zusammen-
hang lässt sich bislang vor allem außerhalb Europas am 
Beispiel von Australien und Neuseeland nachweisen, wo 
sich nach einer weitgehenden Abschaffung der AVE die 

Tarifbindung mehr als halbiert hat (OECD 2012a, S. 136). 
Innerhalb Europas ist es hingegen vor allem Deutschland, 
wo ein deutlicher Rückgang der AVE zumindest einen Fak-
tor zur Erklärung des vergleichsweise starken Rückgangs 
der Tarifbindung darstellt (vgl. den Beitrag von Bispinck in 
diesem Heft). Für die Schweiz lässt sich wiederum zeigen, 
dass bereits eine geringe Erleichterung bei den Vorausset-
zungen für die Anwendung der AVE wieder zu mehr allge-
meinverbindlichen Tarifverträgen und einem Wiederanstieg 
der Tarifbindung geführt hat (Hartwich/Portmann 2011).

Im Hinblick auf das Verhältnis der AVE zur gewerk-
schaftlichen Organisationsmacht lässt sich kein eindeutiger 

ABB. 1

Tarifbindung von Beschäftigten und Verbreitung von Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE) 2007–2010*
Angaben in Prozent  

Mitteilungen

97
92 91 90

85 82 80
72 70 65 62 58 55 52

44 43 40 38 34 33 30 25
19 15 13

AT      BE     SI      SE     FI     FR      ES     NL    DK     IT      PT    RO     EL     DE    LU    MT    CH    CY     NO     IE     CZ     SK     PL     HU    UK    BG     LV     EE     LT    US

96
90

80

AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CH = Schweiz, CY = Zypern, CZ = Tschechische Republik, DE = Deutschland, DK = Dänemark, EE = Estland,
EL = Griechenland, ES = Spanien, FI = Finnland, FR = Frankreich, HU = Ungarn, IE = Irland, IT = Italien, LT = Litauen, LU = Luxemburg, LV = Lettland, MT = Malta, 
NL = Niederlande, NO =  Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SE = Schweden, SI = Slowenien, SK = Slowakei, UK = Großbritannien, 
US = Vereinigte Staaten von Amerika

* jeweils der aktuell verfügbarste Wert.

Quelle:  ICTWSS Database (Version  3.0), für Österreich: Bönisch (2008);  für Portugal: Fulton (2011); für die Schweiz: Hartwich/Portmann (2011).

häufige seltene keine Anwendung von AVE oder funktionalen Äquivalenten

52 52

ABB. 2

Gewerkschaftlicher Organisationsgrad der Beschäftigten und Verbreitung von Allgemeinverbindlich- 
erklärungen (AVE) 2007–2010*
Angaben in Prozent  

Mitteilungen

AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CH = Schweiz, CY = Zypern, CZ = Tschechische Republik, DE = Deutschland, DK = Dänemark, EE = Estland,
EL = Griechenland, ES = Spanien, FI = Finnland, FR = Frankreich, HU = Ungarn, IE = Irland, IT = Italien, LT = Litauen, LU = Luxemburg, LV = Lettland, MT = Malta, 
NL = Niederlande, NO =  Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SE = Schweden, SI = Slowenien, SK = Slowakei, UK = Großbritannien, 
US = Vereinigte Staaten von Amerika

* jeweils der aktuell verfügbarste Wert.

Quelle:  ICTWSS Database (Version  3.0).

häufige seltene keine Anwendung von AVE oder funktionalen Äquivalenten

70 69

54 52 51

37 35 34 33 30 28
24

20 19 18 17 16 15 11 10 8 8

69
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28
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FI      DK     SE     CY    NO   BE     MT    LU     IT      IE      RO    SI      AT     UK    EL    BG     DE     NL     PT    CH     CZ     HU    SK    ES      LV     PL     US     LT     EE    FR
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Zusammenhang erkennen. Zwar existiert mit Dänemark 
und Schweden in zwei von drei Ländern mit dem höchsten 
gewerkschaftlichen Organisationgrad keine AVE, dies gilt 
jedoch nicht für Finnland, wo seit der Einführung der AVE 
in den 1970er Jahren der gewerkschaftliche Organisations-
grad sogar noch deutlich angestiegen ist (Ahlberg/Bruun 
2009). Ansonsten weisen einige Länder mit einer weit ver-
breiteten AVE einen im europäischen Vergleich eher mitt-
leren Organisationsgrad auf, während in vielen Ländern 
sowohl ein niedriger Organisationsgrad als auch eine ge-
ringe Verbreitung der AVE vorherrscht. Außergewöhnlich 
ist schließlich die Situation in Frankreich, das zwar über 
eine durch eine umfassende AVE-Praxis abgesicherte sehr 
hohe Tarifbindung verfügt, wo der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad jedoch zugleich extrem niedrig ist. Insge-
samt lassen sich aus dem europäischen Vergleich heraus 
jedoch keine eindeutigen Belege dafür finden, dass die AVE 
ursächlich die gewerkschaftliche Organisationsmacht 
schwächt. 

Anders verhält es sich hingegen im Verhältnis der AVE 
zur Organisationsstärke der Arbeitgeber. Nachdem bereits 
frühere Studien hier eine eindeutig positive Korrelation 
herausgefunden haben (Traxler 2004), bestätigen auch die 
aktuellen Zahlen, dass eine hohe Verbreitung der AVE für 
Unternehmen einen Anreiz zum Verbandsbeitritt schafft 
und sich damit positiv auf den Organisationsgrad der Ar-
beitgeber ausweist (Abbildung 3). Vor diesem Hintergrund 
erklärt sich auch einmal mehr, warum in vielen europäi-
schen Ländern die AVE vor allem von den Arbeitgeberver-
bänden unterstützt wird, während die stark ablehnende 
Haltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) eher ungewöhnlich ist.

5. Ausblick: Zukunft der AVE in Europa 

Das Instrument der AVE ist für die Entwicklung der Tarif-
vertragssysteme in Europa insgesamt von außerordentlich 
hoher Bedeutung. In vielen europäischen Ländern sichert 
es seit Jahrzehnten eine hohe und stabile Tarifbindung und 
stützt damit die für Europa gegenüber anderen Weltregio-
nen charakteristische hohe Verbreitung des Tarifvertrages 
als zentrale Institution zur Regulierung der Arbeitsbedin-
gungen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Krise werden 
derzeit jedoch auf Druck der sogenannten Troika von Eu-
ropäischer Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) 
und dem Internationalen Währungsfond (IWF) in vielen 
europäischen Staaten strukturelle Veränderungen in den 
nationalen Tarifvertragssystemen vorgenommen, die die 
Funktion und das Instrument der AVE grundlegend infra-
ge stellen (Busch et al. 2012). Als konzeptioneller Vordenker 
für eine solche Politik hat sich einmal mehr die Organisa-
tion für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit 
(OECD) hervorgetan, die im Namen der Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit des einzelnen Unternehmens für vie-
le Länder offen eine Abschaffung der AVE fordert.u 

ABB. 3

Organisationsgrad der Arbeitgeber und Verbreitung von Allgemeinverbindlicherklärungen
(AVE) 2007–2010*
Angaben in Prozent

häufige seltene keine Anwendung von AVE oder funktionalen Äquivalenten
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AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CY = Zypern, CZ = Tschechische Republik, DE = Deutschland, DK = Dänemark, EE = Estland,
EL = Griechenland, ES = Spanien, FI = Finnland, FR = Frankreich, HU = Ungarn, IE = Irland, IT = Italien, LT = Litauen, LU = Luxemburg, LV = Lettland, MT = Malta, 
NL = Niederlande, NO =  Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SE = Schweden, SI = Slowenien, SK = Slowakei, UK = Großbritannien

* jeweils der aktuell verfügbarste Wert.

Quelle:  ICTWSS Database (Version  3.0), für Slowenien: Schätzung auf der Basis von Skledar (2008).
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u Entsprechende Forderungen finden sich in den aktuellen 
„Economic Surveys“ der OECD für Spanien (OECD 2010), 
Griechenland (OECD 2011), Portugal (OECD 2012c) und so-
gar für die Niederlande (OECD 2012b). Im Fall der Nieder-
lande ist die Forderung besonders absurd, da in der glei-
chen Publikation zuvor positiv hervorgehoben wird, dass 
die AVE eine wichtige institutionelle Stütze für die nationa-
le Koordinationsfähigkeit der niederländischen Lohnpolitik 
bildet (ebd., S. 81).
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Als erstes Land hat sich Rumänien dem Druck des IWF gebeugt und 
2011 seine bis dato bestehende Erga-Omnes-Regelung für Branchentarif-
verträge abgeschafft (Ciutacu 2011). Aktuell hat Portugal sich in den Ver-
einbarungen mit der Troika dazu verpflichtet, seine Regelung der AVE zu 
reformieren. Nachdem in Portugal bislang kaum Kriterien für die AVE 
bestanden und AVE-Anträge zumeist automatisch bewilligt wurden, soll 
nun ein Quorum eingeführt werden, nachdem vor der AVE mindestens 
50 % der Beschäftigten bereits tarifgebunden sein müssen (European Com-
mission 2012). Im Fall von Griechenland, Italien und Spanien sind zwar 
die bisherigen Regelungen zur AVE bzw. ihrer funktionalen Äquivalente 
erhalten geblieben, durch eine politisch erzwungene Dezentralisierung der 
Tarifpolitik und eine teilweise Aufhebung des Günstigkeitsprinzips wird 
jedoch die Funktionslogik der AVE zunehmend unterminiert. Insgesamt 
kommt es zu einem umfassenden Funktionsverlust der AVE, der gerade in 
den südeuropäischen Ländern, die bislang über starke AVE-gestützte Flä-
chentarifverträge verfügten, zu einer erheblichen Instabilität der Tarifver-
tragssysteme und einem deutlichen Rückgang der Tarifbindung führen 
wird (Busch et al. 2012). 

Jenseits der durch die aktuelle Krise geprägten Situation in Südeuropa 
lassen sich in einigen wenigen anderen Ländern jedoch auch gegenläufige 
Entwicklungen beobachten, die in den letzten Jahren zu einer Aufwertung 
der AVE geführt haben. Dies gilt insbesondere für Norwegen und die 
Schweiz sowie im Hinblick auf tarifvertragliche Mindestlöhne auch für 
Deutschland. Den Katalysator hierfür bildete die im Rahmen der EU-Ost-
erweiterung ausgedehnte Arbeitnehmerfreizügigkeit, wobei durch die AVE 
einem möglichen Lohndumping durch die Ausnutzung von Arbeitsmig-
ranten entgegengewirkt werden soll (Eldring/Schulten 2012). Dieser Aspekt 
könnte zukünftig auch in anderen Ländern stärker an Gewicht gewinnen, 
zumal nach der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichthofes 
lediglich gesetzliche und auf allgemeinverbindlichen Tarifverträgen basie-
rende Regelungen als legitime Einschränkungen der europäischen Grund-
freiheiten akzeptiert werden (Kocher 2010). 

Vor diesem Hintergrund läuft die aktuelle Krisenpolitik eines neolibe-
ralen Umbaus der Tarifvertragssysteme in Südeuropa in eine völlig falsche 
Richtung. Wenn auch in Zukunft der Tarifvertrag für die Mehrzahl der 
Beschäftigten in Europa die zentrale Institution für die Regulierung der 
Arbeitsbedingungen bleiben soll, dann gehört nicht die Abschaffung, son-
dern eine Aufwertung und Erweiterung der AVE auf die politische Tages-
ordnung. 
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